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» Intensiv, hart, erfolgreich« 
Vom Nutzen und Nachteil des 
Repetitors für die Rechtswissenschaft 

1. Allgemeine Lehren und Schemata 

Die Zeitläufte bringen es mit sieb, daß die Rolle des privaten Rechtslehrers in der 
Juristenausbildung gleichsam in fiebrigen Schüben erörtert zu werden pflegt. Nacb 
einer längeren Phase der Besinnung im Stillen hat sich neben anderen Frankenberg' 
unlängst in dieser Zeitschrift zu WOrt gemeldet, und es liegen nunmehr zwei Disser­
tationen zum Thema vor, wobei die Tübinger Arbeit vOn Martin' die spezifisch 
(öffentlich-) rechtlichen Aspekte des Themas abhandelt und die Untersuchung von 
Luegl ihren Schwerpunkt in der faktenreichen, anekdotisch eingefärbten Nachzeich­
nung der historischen Entwicklung der Profession findet. Nun nimmt es nicht 
Wunder, daß sich die wissenschaftlich betriebene Juristerei in der Bundesrepublik 
nach mehr a1s vierhundertfünfzig Jahren' verborgenen Wirkens endlich einmal sy­
stematisierend des Sujets annehmen mußte, ist docb der Repetitor in Zeiten der 
Juristenschwemme für die - jedenfalls nach landläufiger Meinung - etwas weniger 
wissenschaftüch betriebene Lehre vom Recht von kaum geahnter Virulenz. Man 
muß keineswegs noch zusätzlich Betriebswirtschaft studiert (oder beim Repetitor 
gelerntS) haben , um das lebens praktische Moment zu erahnen, das die geburtenstar­
ken Jahrgänge in den freundlichen, hellen Sälen in Blickweite der juristischen 
Seminare auf ihrer gehetzten Jagd nach dem Freischuß verheißen. Von diesen kruden 
Fakten abgesehen und eingedenk des überlieferten Grundsatzes iudex non calculat, 
um den sich verständlicherweise der durchschnittliche Repetitor kaum mehr scheren 
kann, ist der Problematik auch noch eine etwas versteckt liegende Dimension 7.U 

eigen, die den (teilnehmenden) Beobachter manches über das Subsystem Jurispru­
den? zu lehren vennag. 
Es soll im folgenden dementsprechend nicht darum gehen, jener Versuchung zu 
erliegen, welche die Beschäftigung mit dem Gegenstand zu einem ausschließlich 

1 Rezension der Alpmann/Schmult-Skripl..:n 7.um Allgemeinen Ve ["wa lrungsrc:cht. KJ 1994,5. 249 ff .; ge­

kürzt auch als Glosse in der Frankfurter Rundscbau Nr. 17 1 v. 26. 7.94. Duu bereits meme Replik in der 
Frankfuner Rundschau Ne 210 v. 9. 9 . 1994. die für den vorliegenden Beitrag ausgearbeitet wurde . 

2 Marlm.Jurislische Repetitorien und slaadiches Ausbildungsmonopol in der Dundesrepublik Deutschland. 
Berlin, 1993. 
Lucg. Die Entstehung und Entwicklung des juristischen Privatunterrichts in den Rep~til0rien. Diss. jur. 
FU Berlio, 1992lmit dem Untenjtcl »Ein Bl'ilrag 2ur Diskussion über die Reform der Juristenausbildung .. 
jetzt auch Frankfurt/ Berlin usw., 1994). 

4 Lueg (0 . Fn. J), S. 12. f. lokalisiert die Ani:inge der professionellen Repellw> im hitsigtn Sprachraum in das 
KoLn des Jahres 15)0. Dazu ;luch Man_in (0. Fn. 2), S. 16) H. und ders ., Die St"lIung des Repetitors in der 
deutschen juri5tenausbildung, ZRP 1991. S. 449 ff., 450. 
Vgl. auch Marlin (0. Fn. 4), S. 450. Beim Repeticor werden nuo also RecbtSwissenschaft und Nacbbarwis­
senschaften unter dem amorphen Dach der Studentenmassen zusammengeführt ,; für mancheo Reformju­
risten die späte Erfullung langgehegter Triiume in Sachen Einheit der Sotialwilisensch3.ftco, leider mit 
ctWJ'S anderen Vorzeichen. Dies verkennt Lueg (0. Fn.), S. I I), wenn er das Rcpctitorenwt.·H·n in Un­
kenntnis der M;lrktgegebenheiten als singul:ircs Ph:inomen der Juristerei beteichnet. 
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392 feuilletOnistischen Vergnügen macht. Da wird das Thema nach kurzer Exposition 
mit allerlei derbem Vokabular gegeißelt und dann - je nach psychologischer Dispo­
sition des Verfassers - mit resignativer Ignoranz oder sublim vorgetragenem Zynis­
mus bedacht. Der RepetitOr - so die Überlieferung - ist »Annutszeugnis«6, ja 
»Krebsschaden«' der Juristenausbildung, seine Hilfsschule für geistig Minderbemit­
telte! ein einziger Unfug' und darob Gegenstand ernster Sorge'o. Sodann wird das 
Problem an die nachwachsende Generation von Juristen weitergercicht, nicht ohne 
den Hinweis, daß es ja eigentlich auch anders gehen müsse, nur wie genau, das sei 
gerade nicht mehr erinnerlich. Seit J ahnehnten gehört es zum guten Ton, den Repe­
titOr einerseits als Hauptärgernis des Jurastudiums zu geißeln und seine Arbeit 
andererseits »hinter vorgehahener Hand«" stillschweigend als Basis für Prädi.kats­
examina zu akzeptieren. Kaum einer im akademischen Mittelbau, der seine Karriere 
nicht auf dem Fundus des prüfungsrelevanten Repetitorwissens aufgebaut hätte, und 
kaum einer im akadem.ischen Oberbau, der das nicht alles mit wachsender zeitlicher 
Distanz und anschwellendem Sendungsbewußtsein für ganz und gar degoutant 
hält. 

Die löblichen Ausnahmen sind an einer Hand abzuzah.len. Über solche, die sich als ehemalige 
Besucher des Repetitors jm kleinen Kreis outen. saH hier gnädig der schützende Mantel pro­
fessioneller Solidarität des Juristenstandes gebreitet werden. Auch jener Frankfurter Kollege 
von Frankenberg, der in Bezug auf den ortsansässigen RepetitOr Horst Kuschmann in aufrichtig 
empfundener Bewunderung seinen~:eit kundtat, jener habe sich )) nun emeriliert .. , muß hier 
ungenannt bleiben J1

• Freiwillig haben sich freilich nur wenige zu erkennen gegeben, die sich 
hemaeh in Staat, Wissenschaft und Gesellschaft exponiert haben. Neben dem späteren Bundes­
kanzler der Großen Koalition, Kurt Georg Kiesinger, der ab 193 t sein kärgliches Referendars­
gehalt als privater Rechtslehrer aufbesserte u.nd dies immerhin fünfzig Jahre später bekannteil, 
ist vor allem der große ZivilrechtIer Harry Westennann zu nennen, der mit Erinnerungen an 
seme Göttinger Tage aJs Repetitor gar seine Abschiedsvorlesung »40] ahre Lehre«J4 eine ganz 
ungeahme Dimension eröffnete. Aus spezifischer Notbge hcr.luS mußte auch der allz.u staats­
tragende Systemkonformis! Wol/gang He/mnehl von Kriegsende bis Anfang der fünfziger 

6 Hahn, Der Repetitor - ein .Armursz.eugnis( für die Juristtn3usbildung, BRAK-Mitt. [985. S. 5. 
7 Lmen, Über Ausbildung und Fonbildung der Juristen, JW 1912, S. [081 H., Jo85. 
8 Bornema.nn, Repeutoren - D~mmerung ? Ein Repetitor antwortet, JZ 1954. S. 7}8 H., 740. 
9 Gerland, Zur Refonn des RechLSunterrichts, JW 19}O, S. 18}6 H., 2839. 

10 Litten (0. Fn. 7). 
II MarrlJ1 (0. Fn. 4), S. 449. 
12 Noch ein Wort zu Kkschmann . den nicht nu.r Frankenherg als .. leuchtende Ausnahme« (0. Fn. I, S. 249 in 

Fn. I) im Meer der Durch~chni ns-Repet'itoren historisiert. N:lch Aussage von - :luth professionell inv()I­
vierten - Ze.itzeugen soll seJOe didaktische und vor allem show technische Begabung von einer gcwl s!>c n 
Endlichkeit gewesen seu,. Erstaunlich daher. daß er von engagierten Gegnern mit fußnoten geadelt wird, 
noch viel ersl.aun~cher das Vorwort VOn Martin zu seiner Dissertation (0. Fn. 2) : .. Die Idee 1.U dieser 
Arbeit uber die privaten Rechtslehrer entstand nach dem Be.such des Repetitoriums von Herrn RechtS­
anwalt Dr. HorH Kuschmann ( ... ). Das dort ( ... ) Gebotene kontr3slitrle dtrm;Ißcn mit dem. was sieh in 
der juristischen Literatur über das Repetitorenwesen fand, daß mich dieses Phänomen 3u,h nach meinem 
Wt:chscl nach Tübingcn bc-schioiftigte". Non 5cholae, sed vUae disnmus! 

13 K,esinger, Privater Rcchtslehrer von 1931-1945 in Berlin, in: Die Freiheit des Anderen , FS-M. Hirsch, 
H.-]. Vogel u.a. (Hrsg.). Baden-Baden, 1981,5.21 H., 22 f. Duu Lueg (0. Fn . }), S. II} H. und Mar'm 
(0 . Fn. 4), S. 449· 

14 Harry We-stermann, 40Jahre Lehre - Abschicdsvorle-sung vom 18.Ju1i 1974, Münster, 1979, S. 11 ff. Dazu 
Lueg (0. fn. }), S. 115 H. Eingedenk der Anmerkungen VOn Frankt!1Jbt!rg zum Skriptenwes.en (0. Fn. 1, 
S. 2S0) bemerkenswert, daß WestermalJn die OlSchwerpunkte .. -Rf.:ihe des C. F. Müller-Verlages begrün. 
dete, die .~ ;ch wegen straffer Machart - etwa in Gestalt der Strafrechts-Lehrbücher von Wessels oder 
P~eroc/'/StMinks Suatsrecht - bci der Srudentensehah hochslCr Wert$ch~t2.ung erf.reul. Demgegenüber 
stcht die jüngst wieder einmal erhobene Forderung, wer es im Studium schaffen wolle, dem .. sollte dann 
kein Lehrbuch zu dick und keine Habiliutionsschriflzu wissenschaftlich se.in(j (Mutter, Ohne Repetitor 
in ei.nem Jahr zum Staatsexamen, Jura 1994 , S. 446 ff., 447). Gan7 . .ahnlieh schon Egon Schneider, Repe­
titoren-Dämmerung, JZ 1954. S. 567 ff, S68: .Und wer UD öffentlichen Recht seint:n Manö stehen will, 
der kann sich nicht m.it dem entsprechenden Schaefferb;md begnügen ; erst mit der letzten Seite de·s 
Forsthoj]~chen Lehrbuchs weitet sich d:ls Verst.andnis .. . So ist auch in dieser Hinsicht ein ehemaliger 
Repetitor das rrojanische Pferd im Lehrbuchwe.sen, welches solche Beschwörungen studentischer Idio­
synkra!ie preisgibt. 
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Jahre Privarunterricht erteilen ls . Rührig sind vor allem die ehemaligen Schüler des Bonner 
Repetitors Paul Schneider, die dem Nestor der deutschen Repetitoren in bester Juristenmanjer 
gar eine Festschrift darbrachten. Neben Knemeyer und Klel'nheyer brachte es deren einer -
Hans Brox - gar bis zum Richter arn Bundesverfassungsgericht. der rückblickend gerne »noch 
einmal eine Stunde dort erleben(16 "WÜrde. Zuletzt sei noch zum Beweis der Ausnahme, welche 
die Regel bestätigt, Egon Schneider benannt. Er war es, der durch sein WOrt vOn der »Repeti~ 
roren-Dämmerunge( die letzte Großdiskussion in den fünfziger Jahren lostrat. Der RepetitOr­
so Schneider l7 - stehe auf der untersten Srufe methodischer und wissenschaftlicher Kompetenz. 
Jahre später dann die wundersame \'({ende: )Nach einhelliger Meinung, die mir Ordinarien (die 
selbst zum RepetitOr gegangen sind!) bestätigt haben, ist es unmöglich, das erste juristische 
Staatsexamen aufgrund eines Studiums nur an der Universität zu bestehen«ls. Zu behaupten, 
hier habe sich letztlich nur die These von der Weisheit des Alters bestätigt, würde diesem 
Erdrutsch an Meinungsumbildung kaum gerecht. 

Trotz dieser grundsätzlichen Profilschwächen hindert es den durchschnittlichen ehe­
maligen Hörer natürlich nicht, in geselJiger Runde hinter der eben erwähnten Hand 
den einen oder anderen Schwank über seinen »Einbleuungsvirtuosen«'9 zum Besten 
zu geben und in durchaus romantischer Verklärung an die schönsten Geschichten 
von damals zu erinnern. Martin Walser, welcher den Juristen dieses schöne Wort 
stiftete, hat unlängst ein lebendiges Zeugnis solcher Memorabilien vorgelegt. Es fal­
len dann auch schon einmal die Namen der Großen dieser Welt, die ebenfalls dabei 
waren, Novalis etwa, Grillparzer, Bismarck und natürlich der Frankfurter Geheim­
ra('O. Eine ganz gewöhnliche Juristensozialisation insoweit, die ja nicht zuletzt durch 
ein Moment von zerbrechlicher Intimität am Feierabend und Hege professioneUer 
Grillen abseits des harten Subsumtionsgeschäftes gekennzeichnet ist". Wie gesagt, 
man könnte es hierbei belassen oder - etwas vorschnell - von hier auf unschönen 
Korpsgeist in den HaUen des Repetitors schließen, wie es Frankenberg in durchaus 
aufklärerischer Absicht jüngst getan hat. Doch mahnend schwebt über der Diskus­
sion das Verdikt Jürgen Baumanns, der vor genau 2) Jahren - ebenfalls in dieser 
Zeitschrift" - die Nüchternheit zur Grundbedingung aller Reformdiskussionen um 
das Studium des Rechts erhoben wissen wollte. Diese Besinnung auf die Nüchtern­
heit zwingt damit zu etwas Empirie, welche leider ihrerseits nicht restlos frei VOn 
Merkwürdigkeiten ist. 

15 Vgl. Lueg (0. Fn. 3), S. (18. Daß umgekehn viele jüdi~che Rechtslehrer sich im NS-Staat als Repetitoren 
zu verdingen versuchten, belegt ein entsprechender Verbotserlaß des ReIChsministers der Wusenscha!ten 
vom November 1935, vgl. Ingo Mü-ller, Furchtbare Juristen, München, 1987, S. 71 vor Fn. 20. 

16 Brax, Jura mit und ohne RepetitOr, in: So schon kann Jura sein, Festschrift Cur Paul Schneider zum 
40jährigeo Bestehen sei.nes RepetitOriums, (Hrsg.) H. GummertlR. Mu/Jer-Schallenberg, Bonn, 1985, 

5.137 ff."39· 
17 Egon Sc/meider (0. Fn. 14) und den., Schlußwort 7.ur ,.Repetitoren-Dammerung-«, JZ I95 5, S. 1 j 5. Tat­

sächlich war es nach diesem Schlußwon mIt der Auseinandersetzung fü.r gut dreißig Jahre erSt einmal 
vorbei. Zu möglichen Gründen hierfi.lr sogleich unter IV. 

18 Egon Sclmeu1er, Unerfahrene Juristen ziehen die .. Tode.slinietc, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 
8.10.1983, zit. nach Martin (o.Fn.~), S.:1.I8 in Fn.267. 

19 Walser, Die Verteidigung der Kindheit, Frankfurt, 1991, S.66. Trotz literarisch umstriHcm' r Qualität 
Sriit~l doch auch Walser die spezifisch-studenu:r,:t:he Auffassung ubcr den Wen des Besuches beim Repe­
titor im Hinblick auf das Staatsexamen: ,.,AHred weigerte sich, tiber einen Tennin auch nur nachzuden­
ken, bevor er die Segnungen der Repetition an sich verspürt habe., (a. a. 0., S.69). Ergo: Auch kein 
Alfred-Dom-Museum ohne Repetitors Hilfe. 

20 Zum Ganzen: Lueg (0.Fn.3), S.qff. und Martin (0.Fn.4),S.450. 
21 Vgl. bereits RenkIS,~dho!. Herzlichen Glückwunsch, KJ 1988, S. 448 ff., 449. K.ritische Anklänge hieran 

auch bei HassemerlKlibler, Welche YIaßnahmen empfehlen sich - auch im Hinblick auf den Wettbewerb 
l.wischen juristen aus den EG-Staatcn - 7..ur VerkiJr~ung und Straffung der juristen:lusbildung, Gutach­
ten E zum 58. Deutschen JuriSlentag 1990. S. E ~9 und W. Miiller, Die deutsche Juri:'itenausbildung und 
Europa, DRiZ 1990. S. 81 H., 99. Ein schon es und doch auch rar.selhaftes Beispiel dieser Tendenzen der 
Anhang zur Dissertation von Lueg (0. Fn. 3), die u. a. in der Anlage Xli mit einer Amateurphotographie 
uDter der Überschrift »Der RepetitOr Schneider ,liest • ...: aufwartet, auf der ebenjener gutmutig(·n Blickes 
ostentativ beide Arme gen' Himmel reckt. 

22 Baumann, Zur Refonn des juristischen Studiums, Kj 1969. S. 163. 
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394 IJ. Ergebnisrelevante Aspekte der RechtstatsachenJorschung 

Der Befund ist eindeutig: Die Abstimmung findet mit den Füßen statt. Allerdings 
finden sich in der einschlägigen Literarur Zahlen, die teilweise doch ganz erheblich 
variieren. Während Lueg" unter Berufung auf die Statistik einer ZerltraleT! For­
schungsgruppe zur juristenausbildung von 58% der Rechtsstudenten ausgeht, sind es 
bei Martin'< gar 80% der angehenden Juristen, die dem Pauker und nicht dem Prof 
vertrauen. Zwischen diesen beiden Extremmeinungen finden sich noch zahlreiche 
weitere Auffassungen, womit man dann mit der hier erstmals vorgestellten, vermit­
telnden und zukünftig möglicherweise herrschenden Meinung von näherungsweise 
70% auszugehen hätte". Jedenfalls ist diese Art von Rechtstatsachenforschung 
durchaus nicht mit sonstigen wissenschaftlichen Maßstäben in Einklang zu bringen, 
ein Aspekt, der wohl einen Großteil der Debatte um das Repetitoriums(un-)wesen 
reflektiert. So beruht etwa der empirische Teil der Tübinger Monographie von Mar­
tin im wesentlichen auf einer Umfrage mit einer Grundgesamtheit von immerhin 210 
hektographierten Fragebögen. "Da weitere Studenten höherer Semester Interesse 
äußerten«, wurden ilugs nochmals ja Bögen nachgelegt: "Zurück kamen I04«. Mar­
tin zu diesem letztlich doch etwas tristen Ergebnis: »Eine Seminaraufsicht hat leider 
eine ungeklärte Anzahl vernichtet«'6. Man muß nicht unbedingt in den empirischen 
Sozialwissenschaften methodologisch sattelfest sein, um den Aussagewert der so 
gewonnenen und fortan herumvagabundierenden Zahlen richtig evaluieren zu kön­
nen, oder, um es freundlich mit den Worten des Rechtsadepten Goethe zu sagen, "es 
giebt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und 
dadurch zur eigentlichen Theorie wird,,'? 
Von solchen nicht immer ganz stimmigen Einzelheiten abgesehen ist unbestritten 
jedenfalls die grundsätzliche Attraktivität des Angebotes, das der Repetitor bereit­
hält. Neben den Klein- und Kleinstrepetitorien,g, die sich nur regionaler Beliebtheit 
erfreuen und dort dem Ansturm der Lizenznehrner der großen Repetitoriums-Ket­
ten strotzen, gibt es im Konzert der G roßen einen Marktführer und eine Handvoll 
Verfolger. Der Marktführer ist das Münsteraner AlpmannlSchmidt- Imperium 
(»komplett, kompakt, kompetent«), für das nach jüngsten Einlassungen des Firmen­
gründersjosef Alpmann in 37 deutschen Universitätsstädten Repetitoren "bellen«'9. 
Die GesamtteilnehmelLahl soll nicht wesentlich unter 4000 pro Durchgang liegen, 
wobei Einzelheiten im Dunkeln bleiben, weil, so teilt es jedenfalls Martin mit, das 
Honorar steuergünstig schon mal »in bar«Jo eingezogen werde. Die Verfolgergruppe 
wird gebildet von der derzeit mit 33 Standorten stark an Boden gewinnenden Würz­
burger Hemmer-Gruppe (. examenstypisch, anspruchsvoll, umfassend«), Wegner & 
Abels, FriedellMiinchhausen aus dem Münchner Raum sowie Unger & Partner. Die 
Großen der Branche funktionieren nach dem Franchise-System, was nicht nur bun­
desweit einheidiches Auftreten nach außen hin, sondern auch maximale Effizienz in 
der Binnenorganisation sicherstellt. Und so, wie seit Mitte der siebziger Jahre die 

2) /..«.g (0. Fn. J), S. 7. 
24 Martm (0. Fn. 2), S.96 in fn. 473. 
2S Vgl. auch Gramm, llDie Lehre ist kein feld der Ehre .. , ZRP 199', S. lloff., 222 und WeJeJ, JuriStcnaus­

bildung. Wider den geplanten Leerlauf, Kursbuch 97 (Seprenlbcr 1989), $.29 Cf') )4 -

26 Martm (0. Fn. 2), S. 100 in Fn. 496. 
17 Goethc, Einzelne Bcrrachtu ngcn und Aphorismen über Naturwissenschaft i.m Allgemeinen, Nachlaß, 

Bd .X. S. 150. Über Goeth f!$ Zeit beim Repetitor orientien Lueg (0. Fn. J). S. 17. 
18 Zusamm~.'ns tt:Uung bci Mart in (0. fn. 1), S. 94 ff. 
19 RedtJ.ktu:m der MonatSJchnft [Kr Deutsches Recht, )OMDR-Su:ckbricJOi Josef AJpmann: Der RepE:!titOr ab: 

Pädagoge, MDR 1019). S. R 9. 
JO Ma-nIß (0. Fn.1). S.93. 
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deutsche Großküche gegen ameril<anische Fast Food-Imperien immer mehr an Bo­
den verloren hat, gehört nicht viel Propheterie dazu vorherzusagen, daß die fünf 
Großen jedenfalls bis zum Ende dieses Jahrtausends eine Repetitorien-Oligarchie 
bilden werden. Der Typus des Einzelkämpfers und AUround-Talentes, der sich die 
Zeit zwischen den spärlich eingehenden Mandaten mit dem gutmütigen Vortragen 
des Trierer Weinversteigerungs-Falles vertreibt, wird über kurz oder lang als Aus­
laufmodell marginalisiert werden. Die fortschreitende Ausdifferenzierung des 
Rechtssystems hinterläßt auch hier ihre Spuren, und die Zunft der Repetitoren kann 
sich einem folgerichtig gesteigerten Erwartungsdruck auf Seiten der zahlenden und 
daher anspruchsvol.len Zuhörer dauerhaft nicht verschließen. Ein wirrer Geist, der 
mit bunter Kreide kryptische Schemata aufs Tableau kratzt und dazu das Abstrak­
tionsprinzip daherraunzt, wird sich als »Saalräumer« (Westermann) bald vor leerem 
Auditorium wiederfinden. Mit den sich weiter steigernden Anforderungen an die 
Professionalisierung der Examenskandidaten muß nach den Marktgesetzlichkeiten 
auch ein innerer Funktionswandel dessen, was der Repetitor zu leisten hat, korreliert 
sein. Leider hat sich offenbar diese - jedenfalls für das zahlende studentische Publi­
kum - durchaus frohe Kunde noch nicht überalJ zu verbreiten vermocht, und es wird 
weiterhin der guten und vertrauten Mär' von der Unwissenschaftlichkeit der Me­

thode des Repetitors das WOrt geredet. 

111. Die herrschende Meinung in der Literatu)· 

Exemplarisch in dieser Hinsicht etwa Großfeld, der konstatiert, »die nahezu aus­
schließlich geübte Fallösung nach der Anspruchsmethode gefährdet die Wissen­
schaftlichkeit, läßt die Ausbildung oft in bloße Rechtsanwendung absinken«". Er 
muß sich natürlich höflich fragen lassen, was denn bitteschön anderes von dem 
Rechtskandidaten in der Staatsprüfung verlangt wird, als einen Sachverhalt mittels 
rechtlicher Regelungen in fünf kurzen Stunden gutachtlich einer Art von Lösung 
zuzuführen. Auch Narr warnt vor »allzu fallnah. entwickelten Rechtstechniken und 
muß sich ebenfalls die Frage gefallen lassen, ob solcherlei Beschäftigung mit der 
Materie für den Prüfling nach dem regelmäßig intellektuel.l spannenden, aber unter 
didaktischen Aspekten manchmal zweifelhaften Genuß universitärer Vorlesungen 
nicht von Vorteil istl'. So hängt leider auch der Beitrag von Frankenberg einer fo­
rensischen Praxis nach, die überholt ist. Die von ihm karil<ierte »nicht-schlagende 
Verbindung«)) der Hörer eines Repetitoriums ist ein Gespenst aus vergangen er Zeit, 
jener guten alten eben, wo auch die "Professoren einmal Studenten« waren und -
keine Frage - »alle nach 6 Semestern Examen gemacht«" haben. Der Vorwurf zeigt 
doch aber gleichzeitig die Pathologisierung der Diskussion hin zum Irrariona­
len. 

J 1 Großfela, Thcsl'n l.ur Ausbildungsreform. RuP 1990, S. 86 ff .. 87. E.r schließt mir der eindringlichen 
Warnung: .. ( . . . ) dje Ycrdrimgung der Rechtsgeschichte aus der Prüfung ist ein schlimmer Febler ... (ebda.). 
Solange sich die Außerungen von professoraler Seite ln solchen Weisheiten erschöpfen. muß der Repeli­
toren:t.unft nicht unbedingt bange werden. 

J2 Narr, Jurispruden7. als Beruf in Deutschland, in: Die Reform der Juris(cnausbildung, Evang. Akademte 
Loccum (Hrsg.), Bonn, 1992, S. 99 H., IU f. Beispjelh.,fl hienu nur die von Brox (0. Fn. {6. $. I J8) mil­

gc[('ilte Anekdote, gegenüber dem ein kritischer Profe.~sor - vom ebem;lligen Reperitoriumsbesucher an 
Vollslandigkeil gemahnt - zugab, am Ende der Vorlesung z.um Allgemeinen Schuld recht leider noch nicht 
bis zur Abtretung vorgedrungen zu sein. 

)) Frankenberg (o.Fn.I), 5.249. 
H So eine Einl:tSsung \'on proft':>soraler Seile in der Broschüre RechwtualHm - heute, PräsuiuJkollegl.um 

der Luawlg-MaxlmiIJarls-Univermat München (Hrsg.), München, 1982., S. 7. 
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So wird dann - ein leidvolles kommunikationstheoretisches Defi,it in diesem Be­

reich - von einer hochgradig subjektiven Erfahrungsplattform aus geurteilt. Wenn 
etwa Frankenberg aus intimer Kenntnis heraus den Müncheoer Repetitor Rottmann 
anglophob, chauvinistisch und rassistisch findetH , so soll dies nicht einmal mit 
Nichtwissen bestritten werden. Genausowenig, wie man aber vernünftigerweise 
etwa die Strafrechtswissenschaft wegen frauenfeindlicher oder rassistischer Äuße­
rungen in der sog. Lehrbuchkriminalität in toto ablehnen kann,6, sollte man dies als 
Anlaß für den Schluß vom Besonderen auf das Allgemeine nehmen und Repetitorien 
als Horte bündisch-wert konservativen Denkens, gar als »Opiumhöhlen«" der 
Nicht-Reflexion und damit- jedenfalls im Ergebnis - der schleichenden Verblödung 
,u perhorreszieren. Man bedenke, daß aufgrund der Altersstrukrur des Berufsstan­
des ein Gutteil der heute tätigen RepetitOren das Handwerkliche nicht nur seinerseits 

beim Repetitor, sondern auch bei sogenanmen Reformprofessoren gelernt haben 
muß, die sich größtenteils Ende der secbziger Jahre habilitieren kon.nten und denen 
man doch etwas mehr Vertrauen in die eigene Überzeugungskraft zutrauen soUte. Es 
lohnt sieb also an diesem Puokt, die Historie der Refonn der Juristenausbilduog 
unter dem Gesichtspunkt der Verarbeitung der Repetitorien-Problematik kurz zu 
reflektieren. 

IV. Die historisch-genetische Auslegung 

Indes ist der Versuch ein untauglicher, denn es muß auffallen, daß diese Problematik 
in der Refonndiskussion kaum eine Rolle gespielt hat. Ein überraschender Befund, 
überraschender umsO mehr, als doch die Reform der akademischen Lehre Ausgangs­
und Fixpunkt der seinerzeitigen, übergreifenden Diskussion um das Verhältnis der 
Rechtswissenschaften zu den Nachbarwissenschaften und letztlich ihrer gesamtge­
sellschaftlicheo Relevanz und Aufgabe war. Doch verwunderlicherweise finden sich 
nicht mehr als verstreute, eher kursorische Hinweise auf das Pbänomen des Repeti­
tors, die sich in Pragen niederschlugen, auf die sich - jedenfalls literarisch bezeugt­
kaum jemand einlassen woJ.lte oder konnte". Bei den Bestrebungen gegen die Erzie­
hung zum Establishment ging es danach ausdrückLich nur um Srudienpläne, Lehr­
veranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften, »Unter denen sich unsere Großväter 
überhaupt nichts hätten vorstellen können«}? Daß hingegen die Großväter den Re­
petitor zur Genüge kannten, blieb unbeachtet. Was also damals die Reformdiskus­
sion letztlich lähmte, die etwa von Schelsky ausformulierte Losung vom »pallikhaf-

35 Frankenberg (0. Pn. I), 5.249. vgl. luch Marcm (0. Fn. 2), S. 94. 
)6 Interessanterweise ein von Frankenberg schon vor Jahren in heute noch maßgeblicher Weise beackerees 

Problemfeld. vgl. ders., Das leben ah Khusursachverhah. Versuche uher die Psychopathologie des juri­
stischen Pnifun~swl: .~cns, KJ '97):. S. 421 H. 

37 Frankenberg (0. rn . I), S. 250 
)8 Eine Durcbsicht der Karlsruher J"TI.stuche" Bwlwgraph~ seit 1967 beStaogt l.wischen den Stichworten 

Reparaturumrag und Reprasentar,ionsprintip d.iese $.chmerz.liche Lücke. Ehcr-veßteckte Au.mahme erwa 
Strack. RechtSwissenschaft und Soz.iologie, in: Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaftcn, Bd. 1, 

D. Gnmm (Hrsg.), Frankfurt 1973, S. 13 ff. , 33: .. Werden wirk.Jjch die Studenten des Jahres 1972, die 
kaum andcr:-o als die des Jahres 19U Entscbeidungen lesen und FäHe losen, mit ihrem examensrele-vancen 
Rcpctitmwissen im Jahre 201 0 noch irgend etwas anfangen können ?·'. Knappe Zusammenfassung z.ur 
Reform bei LuderHen, Wie recht$${3adich und .~olide ist ein s07.ialwissenschaftlich-juristisches Grund­
studium, JuS 1974. S.IJI ff. und Hassemer, Soz.ialwisscnschaftlich oricnlienc Rechtsanwendung im 
Strafrecht, in; Soz.ialwissenschaften im Strafrecht, W. Hasumtr (Hrsg.), $. I H. , -1 H. 

39 U:'aSSt·mMnn, Erziehung l.um Est.,blishment?, in: Erziehung zum EStablishment, R. WaHC'rmann (Hrsg.), 
Karlscube 1969. S.)5 ff., )5. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-4-391 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 09.03.2026, 19:46:06. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1994-4-391


ten Sich totstellen der Traditionalisten«'o gegenüber den bohrenden Fragestellungen 
der normativen Sozialwissenschaften, die sich für die Juristenausbilduog im Ruf 
nach dem vielbeschworenen Typus des kritischen Juristen" niedersch lugen, eben­
diese Indifferenz legten die Reformer gegenüber dem Phänomen des Repetitors an 
den Tag. Man mag darüber spekulieren, ob nicht ein Gutteil der Deformationen, die 
die Srudienreform in ihrer ursprünglichen Version erfahren hat, auch damit zusam­
menhängt, daß in der Debatte um den universitären Lehrbetrieb nicht vor der 
eigenen Haustür - sprich: im Hinblick auf den privaten Recbtslehrebetrieb - genü­
gend gekehrt wurde". Die wohl h. M. in der Reformjuristerei sei t Loccum findet sich 
dann auch bei einem ihrer Protagonisten - Rudolf Wiethöfte,. - in dem schulterzuk­
kenden Credo: »Also ist der Repetitor schlecht und recht, aber immerhin nocb die 
letzte Synthetisierungsinstanz ( ... ), elne Art von heilklimatischer Börse,," vor dem 
Staatsexamen. 

Aus heutiger Sicht fast schon bizarre Randerscheinung der bewegten Reformtage um das Deut­
sche Rjchtergesetz 1970/71: Der seinerzeit erst im Vemlitrlungsausschuß gestrichene § 5 cl 
Abs. 1 DRiG, der die Anrechnung eines erfolgreichen Besuches beim Repetitor auf das Stu­
dium bis zur Dauer von 12 Monaten vorsah4-·. Einz.ig Blanke/ Brüggemeier verstanden es aber, 
diesen Reformentwurf in einen gesamtgeseHschaftlichen Kontext zu stellen, nämlich die »Eva­
kuierung der Lehre«"~ aus der Hochschule als konsequente, reaktionäre Antwort der Politik 
auf deren Politisierung. Obwobl ihr Ansatz rückblickend nicbt unbedingt in dieser Apodiktik 
haltbar iSl1 eröffnet er mit der so gefundenen systemrbeoretiscben Perspektive der Beobachtung 
von Einflußnahmen auf das gesellschaftliche Großsystem Recht einen wichtigen GesichtS­
punkt., auf den weiter unten z.urückzukommen sein wird. 

Festzuhalten bleibt, daß dieser blinde Fleck in der Reformdiskussion sicb als Unver­
arbeitetes seinen Weg an die Oberfläche gebahnt hat, wenn Frankenberg die Lehrer­
Schüler-Situation beim Repetitor zum Anlaß nimmt, Kadergeist und damit letztlich 
un.reflektierten Gesetzespositivismus der Repetitoriumsbesucher anzumahnen. Ob 
sich im Gang zum Repetitor beute noch die vermeintlich für Juristen typische Sehn­
sucht nach obrigkeitlicher Anleitung manifestiert", muß aber doch stark bezweifelt 
werden. Sicherlich äußert sich hier ein - manchem Kritiker vielleicht sachgedanklich 
mitbewußter - Wunsch nach der Präsentation von Relevanzkriterien hinsicbtlich der 
Prüfungs- und Studieninhalte. Ob diese doch wohl ziemlich legitime Forderung 
rechten Anlaß dazu bietet, letztlich Psychopathologie zu betreiben", soU offenblei­
ben . Es ist aber ebendiese Überforderung und Überfrachrung mit Prüfungsstoff, die 
den Repetitor für seine Kundschaft zur notwendigen bis segensreichen Einrichtung 
macht, was der bereits erwähnte Doyen des Gewerbes, fase! Alpmann, in ganz 

40 Schelsky, Die Soziologen und das Recht. Abbandlungen und Vortrage zur Soz.iologie von Recht, Institu­
lion und Planung, Opladcn. 1980,5.196. 

41 VgJ. etwa \VoJunnann. Zur Soz.ioJogie des Gcricbt5verfahrens, i.n: Rccht5soziologie und Re.chtspraxis, 
W Nducke/P. Trdppt (Hn;g.), NeuwiedIBerlin, 1970, S. 127 H., 150. Kritisch schon damals e(VIa Opp, 
Soziologie im Recht , ReiDbek, 1973,5.2.47. 

42. Wie hier: Hahn Co. Pn . 6) und jungst wohlaucb Kr/ger, Die Reformdiskussion zur Ausbildung der Juri­
sten, AnwßI. 1994, S. j j if., j 7 f. 

4} Wutholter, ,Reformatio in peius'?<l - Zur Geschichte der Ausbddungsreform. Ein Gespräch, KJ 1981, 
S. 1 H., 16 f. 

44 Vgl. Mt'diws, Private Juristenausbildllng. ZlI § 5 d des Enn~'lLrfs des DfuG, JZ 1971,5.497; Mdrlm 
(0. Fn. 2). S. '96 f. 

4f B/4.nke/BriiggemeuT, Nachruf auf eint Ausbi ldungsreform, KJ 1971, S. 2H H., 2}7. 
46 Zu diesem Gesichtspunkt juristischer Sozi:tlisauon noch immer informativ WI.erhdlter, Anforderung(:n an 

den Juristen heute, in: Erziehung zurn Establishment (0. Fn. 39),5.2. H., 3 f. sowie Sudhof, Vorwisscn­
schaitiich, vorindustriell, vordemokratisch - voreuropaisch? Zur gegenwärtigen Diskussion um die 
Juri ... tenausbildung, KJ [990, S.)41 ff., H3· 

47 Vgl. da .... u auch Hassemer/Klib/cr (0. Fn. 2 r), S. E 78 und etwa BallerlBr'lIm/Tenckhofj:JA-50ndcrheft für 
Studienanfilnger. $. Aung., Neuwied u. a., 1992. S. $0, die meinen, es bestimden "gruppendynamische 
Z~'2ngc', fUr den Gang zum Repetitor, von denen man sich aber nicht irritieren lassen solle. Was solcher­
lei fade Aufkläru.ngsarbeit beVlirken soll, bleibt ungeklilrt. 
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schlichten Worten auf den Punkt zu bringen vermag: »Heute ist das doch unglaub­
lich, was die jungen Leute da am Ende alles wissen sollen«'!. Ohne die Selektions­
dienstleistung des Professionellen geht es natürlich auch. Doch die Erfahrung lehrt, 
daß es dann jedenfalls länger dauert, bis die Meldung zum Examen letztlich spruch­
reif wird. Es geht beim Besuch eines Repetitoriums also möglicherweise durchaus 
nicht nur um das Erkaufen eines guten Gewissens, um die Umsetzung der gar zu 
plausiblen Weisheit, »was nichts kostet, ist auch nichts wert,,". Betriebswirtschaft­
lieh gesehen ist es da schon bei einer absoluten Zeitersparnis von einem halben Jahr 
durchaus interessanter, um die 200 Mark pro Monat'O bei einem Repetitor zu lassen, 
als für diesen Zeitraum weiterhin bei einem schmalen Studentensalär am Rande des 
Existenzminimums zu darben. In Zeiten des Achtsemester-Freischusses als Königs­
weg der Ausbildungsreform" potenziert sich das Problem insoweit, als daß man 
spätestens mit dem Ende des 4. Semesters die Vorbereitungen zum Staatsexamen 
beginnen muß, von den zusätzlichen Belastungen durch demnächst abschichtbare 
Examensklausuren ganz zu schweigen". Unterbelichtet in der Diskussion auch der 
psychologische Aspekt, daß zu diesem recht frühen Zeitpunkt kaum einschätzbar 
ist, wo man im Vergleich zu seinen Kommilitonen steht. Wer weiter im stillen Käm­
merlein werkelt, hat natürlich Angst, mit den Kollegen nicht mithalten zu können . 
Ein Besuch beim Repetitor mag da - in die eine oder andere Richtung - heilsam 
wirken, ohne daß man den Vergleich zu überkommenen, männerbündischen Tradi­
tionen ziehen muß. 
Solange die Realitäten der Juristenausbild ung aber liegen wie unter der Ägide des 
Rufes nach dem Euro-J uristen - schneller, höher weiterD -, wird sich das Bedürfnis 
nach baldmöglichster Hilfe zur Selbsthilfe im Studium noch potenzieren. In con­
creto: Wer in vier Jahren Rechtswissenschaften studieren soll, es in der neunseme­
strigen Regelstudienzeit als Empfänger der Segnungen der staatlichen Ausbildungs­
förderung wegen § [5 II ( BAföG gar faktisch muß, kann sich Irrtümer in Bezug auf 
Stoffauswahl und -aneignung schon rein zeitlich nicht leisten!<. Dies gilt umso mehr 

48 Rcdakt.lon der MDR (0. Fo. 29). Beelndruckend die Kongruenz. 2U Steiger, Deutsche Juristenausbildung 
und das Jahr '991., ZRP 1992, S.183 H., 285: 10Kein junger Jurist 1u.no alks wissen<C. 

49 Dl(hgans. L3W Schools in Deutschland?, AnwBI. r971, S. 94- Das argumefl"ml e conlrano find et ma.n Ln 
der Broschüre des PrimJialkollegiltrrzs der Umversitat München (0. Fn. 34), S. 25: '0 W3S soviel kostet, 
muß ;a gut seinII.. 

50 Durcbschninswert, der je nach Anbie(er und Region - so wird JUS dem Muncbner Raum tats~cblich von 
einem Repetitorium berichtet, das in de_r Pause Gourmct-Häppchen kredenzl erheblich va rüeren kann. 
Kurzer Überblick bei Emde, Muß ich zum Repetitor? - Gedanken z.ur VclTtlcidbarkeit eines Repetitori­
ums,Jura '989. S. SOl. Im übrigen ergeben sich na.ch Marrin (0. Fn. 1, 101 H.) bei der sozia.leo Schichtung 
der Repetitoriumsteilnehmer kei.ne besonderen A uffaHigkeiten im Vergleich zu allen RechLSsrudemen. 
Auf den Widerspruch ~ur LehrgeldJreiheit an deutschen Univc.rstt:iten weist dIeser (0. Fn. 4. S. 21 I) hin, 
leider ohne diesen Konnikt im Hinblick auf die soz.ialmlatlich beseelte Position der Rspr. - etwa in 
BVerfGE)), )0). ))6((. - in verfassungsrechdic.hcr Hinsicht z.uzuspitl.C"n. Eingedenk eines seit Jahrzehn­
[en fakusch nicht befolgten Regclungsauftrages an den Gescngcber ein fruchtbares Feld für weitere 
Überlegungen. 

51 So etwa Lueg (0. Fn. ), S. 149 : ",Er ermöglicht die risiko lose Teilnahme an der ersten Staatspriifung_. 
Gegen solche Verniedlichungs tendenzen jüngst zutreffend Stegballer, Der .Freischuß<- Kein Königsweg, 

Jura 1994. S. 496. 
52 VgL jetzt z. B. §§ I) IU i. V. m. soJAG Hessen i. d. F. vom 19.Januar 1994. GVBI. I, S.76. Dies verkennt 

leider Hadding, .verkürz.ung und StnHung der Juristen3usbildung( aus der Sicht cines Universitätsleh~ 
rcrs, NJW 1990, S. 187) ff.. ,875 . N~ch ihm ve rlängert gerade umgekehrt der Bcsuch des Repetiwrs das 
Studium. Gegen ihn auch Manin (0. Fn. 1), S. 146. 

5) Wegweisend Steiger (0. Fn. 48), S. 187 : _Die Zeit drängt!. Was aJlerdings dort an Inhalten mit dem Tm· 
perus des Ausrufezeichens vorgetngen wurde, wirkt rückblickcnd eher hausbacken. Zum Gam:.en auch 
Martin (0. Fn . 1). s. 14) H. 

54 Ob dieses Ausbildungssystem hinsichtlich seiner Prämissen wunschenswert ist, muß - entgegen dcr von 
mir i.m Grundsatz getei.!ren Auffassung von Frankenberg (0. Fn. )6, S .. 415) - an dieser St.eHe aus Platz.· 
gründen leider dahinStchen. Tm A \l..sgangspunkt jedenfalls sicherlich z.utreffend Su.dhof(o. Fn. 46, S. H I): 
. Das Argument >Europa, beinhaltet - ganz allgemein - etwas diffus Bedrohliches und läßt sich derz.eit 
umbsscod strategisch instrumentalisieren..:. 
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angesichts der Unwägbarkeiten des Prüfungsvorganges - Stichworte: Praktikerbe­
teiligung SS , Exotenklausuren s6 - an sich. In den Zeiten allseits beklagter Verrechtli­
chung und einer unüberschaubaren Normenflut verheißt der Repetitor zudem 
Orientierung und muß diese Bringschuld auch erfüllen, um nicht Erwartungshaltun­
gen und damit Teilnehmerzahlen kontrafaktisch zu stabilisieren. Wer dann aber den 
Vorwurf der StoffhubereiSl erhebt, hat es mit dem falschen Beklagten zu tun. Solange 
hier nicht nur die Anlagen zu den Ausbildungsordnungen der Länder wohlfeil die 
»Grundzüge« und »Grundlagen« und »Allgemeinen Lehren« von Rechtsgebiet um 
RechtsgebietS8 anhäufen, sondern auch die innere Komplexität des verwertbaren 
Prufungsstoffes wächst und eine ausdifferenzierte, polykontextuale Dogmatik im­
mer neue Blüten treibt, muß es einem auch aus diesem Grunde um die Zukunft der 
Profession nicht bange werden. 

V. Die systematische Auslegung 

Dafl trOtz dieser Ausgangslage die Sozialisation beim RepetitOr einseitig »auf das 
Formelhafte und Schematische« hin erfolgen muß, wie es HassemerlKübler S9 ange­
merkt haben, ist in dieser Allgemeinheit nicht norwendigerweise zutreffend. Ohne 
einen gewissen Fundus an materiellem Wissen, aus dem man auch in Notsituationen 
schöpfen kann und der einem im Normalfall erst den Weg zum spielerischen Um­
gang mit der Rechtsmaterie eröffnet, geht es leider im ersten Staatsexamen nicht. Es 
sind solche Platitüden, die die universitäre Lehre allzugerne verdrängt oder mit 
Häme überzieht, als wenn es im Kern um die Klipp-Klapp-Leier von den »Theo­
rien« der "h. M.« und der »a. A.« ginge60. Daß das stupide Auswendiglernen solcher 
.. Streitstände« der juristischen Phantasie nicht gerade zuträglich ist, ist außer Streit. 
Allein: Wer kein Gespür dafür entwickelt hat, um was man sich streiten könnte, der 
wird im Zweifel das Problem nicht sehen. Und dies muß irgendwann im Laufe des 
Studiums geleistet werden, aber eben nicht als Selbstzweck, sondern als Grundlage 
für eigenes Weiterdenken, jedenfalls für diejenigen, die weiterdenken wollen. Es ist 
wiederum an Jürgen Baumann zu erinnern, der dasjenige deutlich gemacht hat, was 
uneingeschränkt auch für den Repetitor ZU gelten hat: »Kein vernünftiger Rechts­
lehrer wird seinen Unterricht in der Form eines Glasperlenspiels mit Normen 

55 Zurreflend daher Hassemer. Zum Stand der Ausbildungsdebatte, in: Die Rdonn der JurisH:nausbildung 
(0. Fn. p), S. 9 H., '4 und MaN;" (0. Fa. 4), 5.450-

56 Vgl. Großfeld, Da!; Elend des Jur<L~rudiums, JZ 1986, S. 3pff., 358 und PIeper, Leid und Elend der 
Referendarzeit, ZRP 1989, S. 201 H., 204, 

57 Narr (0. Fn. p.), S. 1 I 2. und auch Frankenberg (0. Fn. I), S.251. 
58 Vgl. dazu den Ausschußbericht (BT~Drucks. ,21)))7) und - etwa h.ir Hessen - die Anlage 1 zur Jurisli~ 

~chen Ausbildungsordnung i. d. F. vom 8. August 1994, GVBI. I, $. 344 L A~~esichts der im Hinblick auf 
An . .lO III GG nunmehr rechtsstaatlich aufgeladenen Rspr. dcs BVerfG zur Uberprufbarkcir unbcstimm­
ter Rechtsbegriffe bei Prilfungsemscheidungen eroHnct sich hier ein reiches Betatigungsfeld ii.H Verwal­
tungsgerichte, wenn sich ennäuschle Kandid:Hen daran machen werden, die [nhalte solcher General­
klauseIn k.laren zu lassen. Ein VorbOte hicrvon erwaHeH. VGH v. S. 7· 1990, AnwBI. 1991, S. 533 H., 535. 
Restriktiver freilieb jungst das OVG Münster, NVwZ-RR 1994, S. 585 H., 586. Kriti sche W'O.rd:igu ng dr~s 
Problems bei Send/er, Die neue RechtSprechung des Bundesverfassungsgerichfs :tr.U iicn Anforderun-gen 
an die verwalrungsgerichtliche Kontrolle, DVBI. 1994, S. 1089 H., 1090 f. 

59 Hassemer/Kübler (0. fn. 21), S. E 28. Andererseits wohl für jeden Repetitor akzepmbe\: .. Sein Angebot 
besteht aus Selektion und I.nform:nion ... (a. a. 0., S. E 28 L). 

60 Frankenberg (0. fn. 1), S. 25 I f. Wie hier auch Schroder, Vertraulichc Andeutungen eines Mitschuldigen 
über mancherlei Ursachen des Mißerfolges der juristischen Universiläts..'1usbildung, JuS 1978, S. 284 fL, 
286: It( ... ) vor dem Examen ist sich allmählich jeder daruber klar geworden, daß er die Hurde der 
Prüfung nicht ohne Aneignung cines nadierten Kanons von Rechtsregeln, Rechtsfällen, Lösungssche­
m:Ha usf. nehmen kann ( ... ) .... 

399 
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betreiben,,". Verschließt man hiervor die Augen, ist der Umgang mit der Institution 
Repetitor natürlich angenehmer. Die Studenten allerdings scheinen diese Botschaft 

zu verstehen, gerade wenn sie - richtigerweise' - von Anbeginn des Studiums zur 
Ausbildung von Kritikfähigkeit angehalten wurden, ohne allerdings das zu Kritisie­
rende auch nur in den Grundzügen zu kennen. Bezeichnend daher die Äußerung, 
"daß man von den Vorlesungen an der Universität erst dann etwas habe, wenn man 
erst einmal ein Jahr lang zum Repetitor gegangen ist,,". 

Die AufgabensteIlung für eine .praktische Anwendung der Rechtswissenschaft.') beim Repe­
titor ist daher eindeutig: »Nicht die kriusche ReOexion von Verwaltungshandeln oder die 
Arb(:itsweise der Verwaltung stößt auf Interesse, sondern gefragt sind Rezepte, klare Hilfestel­
lungen und Anweisungen für die Klausur ( ... ). Erwartet wird letztlich eine Erläuterung der 20 

cKamenswichtigen KJausurprobleme(/4. \'(!as aber Frankenberg und :rndere Kritiker verkennen, 
ist der Freiraum, den jedenfalls ein ernsthaft betriebenes Repetitorium auf dieser Grundlage 
aufbauend bieten kann. Es muß keinesfalls nur im "Schweinsgalopp." Stoff gehubert, sondern 
es kann durchaus dialogisch miteinander umgegangen werdenU", wie es in der Erwachsenenbil­
dung auch sonst üblich ist. So wenig, wie eine didaktisch gut gewirkte Universitäts.Vorlesung 
Lesestunde ist, so wenig muß ein Repetitorium faJJförmiges Rechtsrecycling mittels Overhead­
projektor und Offiziersmesst:nmentaLidt scin. Es wird denn wohl auch ein vernünftiger 
Repetitor den Vorzug einer gewissen Bibelfestigkeit in den canones eher zu schätzen wissen als 
das case-!.zw-mäßige Reinbubem der abw. Auf!. des Hess. VGH zum Behördenanlrag beim VA 
mil Doppe/wirkung. Der Vorwurf der ahistorischen Theorie- und Kritiklosigkeit prallt an den 
Toren einer so bctriebenen Repcritorenwissenschaft ab. Überflüssig zu sagen) daß es - wie auch 
i.a der universitären Lehre - »neben schlechten ( ... ) pädagogisch und juristisch sehr befähigte 
Repetitoren (gibt), die man sogar gerne als Hochschullehrer sehen würde.". 

Doch die systematische Aufbereitung des Prüfungsstoffes und der fachlichen Kennt­

nisse ist trotz des verbindlichen Studienzieles des § 7 HRG die originäre Aufgabe der 
Lehre nicht, jedenfalls entspricht dies der Meinung derjenigen Studenten, die private 
Hilfe in Anspruch nehmen (müssen?). Es hat so den Anschein, als wolle man in den 
Korridoren akademischer Freiheit regelmäßig6! lieber mir den happy few'9 Wissen­

schaft betreiben, jener verwegenen Elitetruppe »risikofreudiger, selbständiger ( ... ) 
und problembewußrer«7o Überflieger, die »es selber schaffen, ( ... ) weiß der Teufel 

61 BaI/mann. (0. Fn . ll), S. 165. Imeressant auch dle beamten rechtlichen Renexiontn des VG Koblenz, 
DÖD 1986, S. 4$ ff., ",6 mit deutlichen Zweifeln am überk(Jmnlcnen Bild des Repe~itors ab . .. Einpauker ... 
So sind elwa die Forderungen sozialwlssenschaftljch orieoliertc r Rechlsanwendung - mit dem Inditio­
nellen NordJSüd-Gefallc- durchaus mit dem Programm eines auf~('kbrtclI Repetitoriums kompalibel2.u 
machen, vgl. dazu nochmals HaS5emer (0. Fn. J8). M. a. W: Wenn der Pnifer im mündlichen EJl:3mCn 
»Hege! und Kant« (Wzechriher, o. Fn. 4}, S. 17) forden, so muß ein RepelilOr eben hiera.uf vorbereiten . 

62 Wlllm<l1Ul, Repecitorcn-D:ünmerung? Ein Student ant~I,'Orlct, jZ 1954, S. 740. Empi.risch - mit den ge~ 
nannten Ei nsch.ränkun~('n zur Methodik - ;;abgesichert' bei Martm (0. Fn. 2), S. I07ff. 

6J Mf!lH , Die Unin'rsicats-Übungen und der Repetito r, jZ 19SJ, S. 218. 
64 IOlereSS:lnterwt:l sc kcm Auszug aus einem Repcticorcn -Dienstvenrag, sondern die Erfahrungen eines 

OberTegierun&sr~ues mlt der Ausbildung in den Referendar-ArbeitSgemeinschaften (Volker, Referendar­
ausbildung in der Krise, ZRP t990, S.",6H., 47). Dazu auch Puper (o.Fn. 56). 

65 Volke' (0. Fn . 64). 
66 VgL bere itS Bornema'ln, Repelltoreo-Dammerung? Ein RepetitOr antwortet, jZ 1964, S. 738 H., 739. 
67 Sam.:ke, Dcr Jurist. Studium und Berufschancen, Munchen, 1964, 5.110 und ahnlic.h :luch Mart,jn 

(0. fn. 2). S. 98. A. A. etwa der fnihe Egon Schneider (o. Fn. I,,) mit der bangen Frage: ,. Wt:r unterweist 
denn seine Hörer in der teleoJogl~chtn R c-c htsfindung? .. Ob sich anderersei1s die päd:'lgogische Berufung 
- wie im Falle des Repecitoren-God!a~her jose! Alpmann d. Ä. - in einem eher pom3digen ;.me,in Vater 
war Lehrer", (ders., o. Fn. 2.9) erschöpfen soUte, kann hier kerner abschließenden KJarung zugeführt wer­
den. 

68 Zu AnsätZL'n in eine andere Richtung spiit.er unter Vll. Im Grundsatz- wie hier di~ Einschätzung von 
MMlin (0. Fn. 4), S. 4)0 und Halm (0. Fn. 6). 

69 Rtdder, Bi'mcrkungen zur Reform des juri~tisch~n Studiums, JZ '956, S. 525 H., 516. 
70 Prasjduzlkollegium der UnlVermdt Munchen (0. 'Pn. H), $. 25, Zu welchen Auswüchsen d"s Lernen ohne 

Rep fUhren kann , hat sicb jüngst in eioer studeotischen Ausbildungszeitschrift UllnSSen, Ohne Repetiror 
in l' inem jahr zum Staatscxamen, Jura ~994, S. 277 ff.) verewigl. Der Autor steHt don mit grimmigem 
Erfinderernst die Lernmclhodc .. EKS-c.ngpaßkonzentriertes System ~ vor, durch welche er sein Leben um 
das Bolzen von Kaneikartcn herum zenlncn hat. We~' Geistes Kind KoJlegt!janssen und die Seinigen 
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wie«7'. Für den Bodensatz des Semesters bleibt es dann, was die Hochschuleinrich­
rungen anlangt, bei den unumgänglichen Pflichtklausuren zum Scheinerwerb inklu­
sive einer Vorlesungsstunde vor der Klausur ("mal gucken, vielleicht sagt er ja, was 
drankommt«) sowie der Stunde danach, um noch vor der Besprechung des mäßigen 
bis schockierenden Ergebnisses derselben den Raum fluchtartig zu verlassen und 
schlußendlich einer computerisierten Rückrneideprozedur am Ende des Semesters: 
Jura lightl'. Derjenigen, die auf Dauer dieser diffbance zwischen Signifikanz und 
Wirklichkeit eines wissenschaftlichen Studiums nicht standhalten, entledigt sich die 
Universität dann durch Umstellung des binä1·en Rückmeldecodes auf Exmatrikula­
tion, oder sie entläßt die Rechtskandidaten bis zum Klausurenteil des Staatsexamens 
für ein gutes Jahr in die Wahl-Station beim Rep. 

VI. Die teleologische Auslegung 

Es ist dies für alle Beteiligten ein samtweiches Freund/ Feind-Schema, in dem sich's 
beschaulich leben läßt: hie dialektisch-reflexive Rechtswissenschaft, die diskursiv die 
Rechtsprobleme der Zeit bewältigt, dort die hundertfach wiederholten Paukersprü­
che für ein Korpsgeistpublikum, das man wegen seiner schlichten Denkungsart an 
der Uni nur widerwillig duldet, und welches mao dem Repetitor gerne für sein 
zweckrationales .Geschäft mit der Angst«71 überstellt, jedenfalls soweit er sich nicht 
in den Kernbereich universitärer Problembewältigung einmischt, sondern sein Feld 
nur auf dem kargen Boden der Dogmatik bestellt. 

Verständlicherweise werden solche Äußerungen nur höchSt sehen aktenkundig. Eduard Kohl­
rausch hat [93' in seinem Beitrag zur Reform des Rechtsstudiums als Folge der . Überschwem­
mung der Universität mit Miuelmäßigkeiten «7i klar akzentuiert: Es könne nicht Aufgabe der 
Universitär sein, dasjenige zu bieten, was der Student auch beim Repetitor findet. Hattenhauer 
hat jüngSt wieder diese .Symbiose zwischen RechlSfakultäten und Repetitoren.lI aufgegriffen. 
In wünschenswerter Deutlichkeit expliziert erwa WeseI: loINur wer deo mechanischen Stumpf­
sinn dieser prjvaten Lehranstalten kennengelernt hat. kann sich ein Bild vorn intellektuellen 

sind, zeigt schon der wohlmei.nende Fingerzeig ... die Wiederholung direkt nach dem Auf!>t~ht!n und Doch 
vor dem Frühstück zu machen..; (a. a. 0., S . . q8). 

71 Wesel (0. Fn. 25), S. }6. Auch Exoten nehmen allerdings mehrhcid.ll:h professionelle Klausurenkurse und 
käufliche Skripten in Anspruch. Jene, die mit dem sog ... GroBen Lehrbuch" und schaffenSSI3.rkeOl Ge­
nius zur EX3ntensreife gelangen, gehoren in d3.S Re ich der Marchen, Fabeln und Wunschvorstellungen 
romwlisierter Hochschullehrer. Eine solchermaßen lyri sche Erlt'bniswelt findet sich wiederum bei Egon 
Schnl!lder (0. Fn . 17. S. 1 S 5). Er meint. man müsse .. den großen Dogmatikern auf ihren Wegen {ol~ell. 
Deshalb sind di e Lehrbücher UOSeT kostbarster Besitz., weil nur sie den Weg in die Tiefe weisen - auch 
dann und gerade dann, wenn die Universität versagte. Richtig dagegen die michteme Frage von Schroder 
(0. Fn . 60): ",Wer soll das lesen? .. 

72. Vgl. Frankenberg (0. Fn. I), S. 250 in Fn. I}. Deo Rahm schopfen bis dahin andere ab. "Wie der Erfinder 
vonjura light. der Kölner Jungverleger Harlmut ßraumdmeidcr, der sich mit launigen Skripten (Güte­
siegel: .. Jetzt -auch fUr Jura-Hasser(') und dem Layout des Schonfe/der nachempfundenen Dünndruck­
Defin.it.ionssamrolWlgeo tief Ln die Herzen der Studer.Henschaft geschrieben hat. Nach einer Phase des 
unglaubigen St3unens reagien jetzt die Konkurrenz. So I~ßt etwa der ehrwürdige C. H. ßeck-Vcrl:tg nach 
231 Jahren Verlagsge-schichte- eine Reihe Studium Jura vom Stapel, in der ein leibhaftiger Repeti tor - noch 
daz.u mit Namen 'lI.Mllnchhausen - das BGB-Schuldrechl bearbeitet., vgl. NJW Nr.40 vom $.10.94. 
S.LXXXVIII. Fürwahr. auch hier schwimmt ßeck obenauf, vgl. bereits RenklSudhof (o.Fn.21), 

S·451· 
7} Haag, Perspektiven einer Refonn der Jur-istc,t:l.usb ildung, in: Juristenausbildung _. erneut überdacht, 

Baden-Baden. 1990, S. 8ff.. 10. Ein versteckter Widerspruch ist auch der Bew.;:ltigungsversuch des Pro­
blems RepeulOr durch Kommunikauon im Medium zweckrauonalcn Handelns (Code: gute Mecho­
diklsch.lechres Einpauken). um die Wissenschaft vor ebendi.esem Handeln zu bew:ulfetl, vgl. Jalm. 
Pflegevater ? Sorgenkind? Halbbruder?, Kri.mJ 199}, S. J'U ff. '46. 

74 Kohlrausch, Reform des Rechtssrudiums in Preußen, DJZ 1931, Sp. 515 ff" 517. 
7S HaLtenhauer. Junstcnausbildung - Geschichte und Probleme, JuS 1989. S. S I} H. 519 -
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402 Zustand des deutschen DurcbschnittSjuristen machenl(76
. Auch Saacke zeichnet ein recht le­

bendiges Bild: })Das nun einmal notwendige Staatsexamen mit dem geringsten geistigen 
Aufwand auf dennoch sichere Weise himer sich zu bringen, ist das Bestreben dieser wohl 
überwiegenden Jurastudenten. Kei_n Repetitor kann es sich leisten, diese seine Hauptkunden zu 
enttäuschen, und so paukt er denn den Stoff der Grundvorlesungen in seine Hörer hineln«77. 
Egon Schneider weist zuletzt dankenswerterweise darauf hin. daß es im Staatsexamen so nicht 
gutgehen kann, weil ,)dic 20%, die das Ziel nicht erreichen, zu den eifrigen Hörern eines 
Repetitors zählen<,73, Wenigstens am Schluß, so meint man hier herauszuhören, ein Kantersieg 
der Gerechtigkeit' 

Man überdenke es nochmals: Zwei Drittel der Jurastudenten sind danach schlichte 
Gemüter, ein Drittel hingegen gute, wertvolle und feste Selberdenker. Schöne neue 
Juristenwelt? Es kommt in solchen Äußerungen dann eine hintergründige Abnei­
gung zum Vorschein, die sich möglicherweise letztlich weniger gegen die Repetito­
rien als gegen die in Heerscharen auftretende Klientel der Universitäten überhaupt 
richten könnte, die die Lehre - ohnehin ungeliebt, da kaum einmal karriereförderlich 
- zur reinen Dienstpflichtübung macht". Immerhin: Wer zum Rep geht, lungert 
auch nicht mehr als »geistiger Analphabet vom ersten Semester bis zum erfolglosen 
Referendarexamen« in Seminaren herum und stört dort »das Privatissimum des Do­
zenteo«80. 

V ll. Kleine Gesetzgebungslehre 

Vorschläge zur .Zurückdrängung«" der Repetitoren gibt es viele, auch solche mit 
weniger martialischer Phrasierung. Solange indes schon aufgrund der normativen 
Kraft des Faktischen die reine Universitätsprüfung Utopie ist und auf absehbare Zeit 
bleiben wird, sind Bestrebungen'" die auf die Einheitlichkeit des Prüfungsgegen­
standes in Lehre und Staatsexamen zielen, kaum mehr als gutgemeinte Ratschläge 
zur Zurückhaltung hinsichtlich prozeßrechtlicher Fragestellungen für die Prüfer im 
mündlichen Teil des Staatsexamens. Ein daher zumindest lebensweltlich-praktischer 
Ansatz, über den vertieft nachzudenken sich m. E. lohnt, ist die Verlagenmg eines 
Teils der klassischen Studieninhalte an die Fachhochschulen, möglicherweise auch als 
Studiengang in »praktischer Jurisprudenz«'! in vorsichtiger Analogie zur Ausbil­
dung des Diplom-Juristen in der ehemaligen DDR'<, wie er vom Wissenschaftsrat 

76 Wcsel, Juristische Wehkunde. Eine Einführung in das Recht, 4. Aung., FrankJun, 1988, S. 19. 
77 5<UJcke (o.Fn.67). 5"51. 
78 Egon Sclmeider (0. Fn.I4). S. 567. 
79 Zur Rcchtswirklichkcir des § 43 I I HRG auch Gramm (0. Fn. lS), S. l':U. 
80 So in Ricluung Studemenschah der damalige Dekan der Frankfurter Fakukät Rldder (0. Fn. 69), S. p6 

und 518. 
SI Martin (o.Fn.4), S.451. 
82 Medicu5 (0. Fn. 44), S.497; Hassemer/Kiibler (0. Fn. 21). S. E 104 und passim; Wesel (0. Fn. 25), S. )6. 

Auch der durchaus rege politische Zuspruch in den Landesjustizministerien für das Modell einer reinen 
Hochschulprufung hat hieran bislang nichts geändert, vgl. Martm (0. Fn.1), S. 141 f. 

83 So auch Martin, Fachhochschubusbildung von ,. Wirtsc hafL'Sjurislcn.:l, ZRP 1993, 5.465 H., 468 und zur 
Kritik KnIeper, Juristenausbildung an Fachhochschulen?, KJ 1993, S. 77 H. Wie bier nun aut h der Ansatz 
von Qu.amb:'5ch, Winschaftsjuri.nen VOn Fachhochschulen?, JA 1994, 5.433 ff., 435: »Jedenfalls ist auf 
Anhieb nicht erkennbar, warum die Qualifizierungsarbeit, die von Juristen der Repetitorien geleistet 
wird, nicht auch von Juristen an Fachhochschulen geleistet werden solltc«. 

84 Vgl. jung/Vec, Der Diplom-Jurist. Zur Au.sbildungssiluation in der DDR, ZRP 1990, S. 347ff, 349: 
.. Umfangreiches, selbständiges Nacharbeiten der Vorlesungen ( ... ) oder gar der zusätzlichc Besuch eines 
Repetitors waren nicht erforderlich«. Läßt n)ln einmal das Kostenargument außen vor, heißt hier mog­
licberw~ise-vom realen Sozialismus lernen, siegen. Nach Ang·aben des manaeeY magauns (.Abschied von 
gestern,", 211994, S. IJ8 ff., 141) plant jetzt d.ie politisch unverdächtige Münchener Fakultät in Gestalt 
ihres Prodekans Ehlers einen Diplomstudiengang Rechtswissenschaften, um nach ),Jahrzehnten friedli­
cher Koexistenz den Repetitorien den Kampf ... anzusagen. 
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Anfang '993 medienöffendich gemacht wurde und wie er anhand des Lüneburger 
Modelles derzeit äußerst kontrovers diskutiert wird!!. üb dabei die unbestreitbaren 

Folgeprobleme, die ein pragmatisiertes Jurastudium außerhalb der Hochschule mit 
sich bringt, tatsächlich so unüberwindbar sind, wie es derLeit mancherorts apo­

strophiert wird, ist vOn einer abschließenden Klärung noch weit entfernt. Unge­
klärt ist vor allem noch, wie das vorgeschaltete Problem der Hochschulzugangs­
berechtigung, die in absehbarer Zeit wohl den RegelfaI! des qualifizierenden 
Schulabschlusses darstellen wird, in diesem Kontext behandelt werden muß. 
Inwieweit mit diesem Modell noch der - durchaus berechtigten, wenn auch viel­
leicht nicht mehr ganz erfüllbaren - Forderung nach möglichst breiter Profes­
sionalisierung86 Rechnung getragen werden kann, soll und kann hier nicht abschlie­

ßend diskutiert werden. 
Was allerdings darüber hinausgeht - noch immer geistern die VOn Dichgans87 als 
Antwort auf den privaten Rechtslehrer geforderten "Law Schools« durch die 
Diskussion - sind Modelle, die einen kaum meh.r schamhaft verdeckten Manche­
ster-Kapitalismus nach den Bedürfnissen der Wirtschaft für das System der Juri­
stenausbildung kompatibel machen wollen. Demgegenüber sind glücklicherweise 
system immanente Wendungen nicht mehr zu leugnen. Was sich in modebedingten 
Trends wie den derzeit vieldiskutierten Rankings88 und von Fachbereichsräten 
gebilligten Vorlesungs-Evaluierungen äußert, sind wohl auch klimatische Verän­
derungen der Großwetterlage in der Lehre, die als Vorboten kommender Ent­
wicklungen jedenfalls im Grundsatz begründeten Anlaß zu der Hoffnung bieten, 
daß das System ,Hochschulausbildung von Juristen < sich noch nicht vollends selbst 
aufgegeben hat. 

Praktische Versuche hat es immer wieder gegeben, ofonaJs leider nu.r im Gewande halbseidener 
propädeutischer Übungen, die mittelfrist ig zu einer Schwerpunktverlagerung der Lehre auf den 
akademischen Minelbau führen müssen und letztlich ofanals in die Frage münden, ob man 
nicht beim Repelitor besser aufgehoben ist89 , Dort aber, wo man sich innerhalb der Universität 
und gar per Studienordnung angesichts der dargestellten Sachzwänge unprötentiös dem Pro­
gramm z.uwendet. ,. theorjenentschlackt ( ... ) examenstypische Fragen zu repetieren«. wie es 
erwa derzeit das von Felix Herzog initiierte Berliner Modell erprobt, bleiben konkrete Erfolge 
offenbar nicht aus"". Zur OUlpUlkontrolie sei jedoch abschließend nochmals an die Nagelprobe 

85 Vgl. dazu nur aus Sicht des DA V den Beitrag von Kilgcr (o.Fn .• p ). S. 59 f. 
86 Vgl. Sudhof (0. Fn. 46), S.H5. 
87 DIchgans (0. Fn. 49) und daz.u Martm (0. Fn. 2), S. 2)0 H. Bezeicb.nenderweise kam der CDU-MdB Dich­

gans aus dem Top-Managemenr der StahJindust"rie. Zu ihm schon Blanke! Bniggemeter (0. Fn. 45). S. 236. 
Solche Weltanschauung reflektien sich oarurlich auch schon einmal in der Repetitorenschaft, wenn etwa 
einer der Bekanntesten - so wird kolportiert - seim:n ZwöHzyhnder-Boliden direkt vor dem Kun;raum 
parkt, um dergcstah die Verheißung von Erfolg und Macht auch fur die schlichteren Gcmutt'r unter 
seinen Hörern z.u visualjsieren. 

88 Kritisch hJerzu Kuhlen, Zur Evalu:.u.ion und Verbesserung der universitaren Juri~l('n;\usbildung durch 
Studl'ntcnbefragungen - Anmerkungen eines geprüften Prof's, JuS 1993.5.183. Gebssener hinge~en 
Gramm (0. Fn. 25. S. 22}) und McdlCUS (o.Fn. 44, S. 498). Letzterer gemahnt im Hinblick auf den Wen· 
bewerb Repetitor-Professor vor allem an ,\d,e ideelle: Wirkung. die der Anblick cine:s leeren Horsaal.s hatl< 
(ebda.). Daß jedenfalls Medicus sich hiervoo zu wabren Meisterleistungen in der Lehre h:u anspo roen 
lassen, ist Allgemeingut. vgl. zuletz.t managtr magazin (0. Fn. 84, S. 156) und z.uvor schon Lut:g (0. Fn.). 
S. 161). DCffil!nlsprechend wenigBeruhrungsangste bel Mt:dlmr: Zu seinem Standard-Lehrbuch ,.ßürger­
liches Recht<l gibr eS ein autorisiertes Fraglmbueh des Repetitors Wl'gncr, ... gl. Marlm (o.Fn. 2), S. 77. 

89 Wie hier Lueg (o.rn. J). S. ,62. 
90 VgJ. Herl.og/ Hohmann/Sandcr, Examensvorbereilcndes Studium ,Strafrecht<:ln der HumboldtkUru ... cr­

si (ät zu Bt.' r1in, JuS 1994. S. 359 fL, }60. Bel.eichnend leider auch hier, das offenbar nur in der jungeren 
Generation der Hochschullehrer N eigungen bes(chen. die "Ängste und Bedürfnisse der Sludit!rendenl< 
(ebda.) strategisch zu verarbeir.en. Daß dies auch für Frankenberg gilt. belegt eindrucksvoll die Fach$dM/t 
Jura an der j. W. Gocthc-Uwver5itÄl , Feedback - Dokument-ation zur VoriesullgsevaJuieruog im Som­
mersemeS(er 1994, S. 22: "ELnheliiges Lob ( ... ) Die Examensrelevanz des Stoffes iSl sehr gur deutlich 
geworden«. 
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Bornemanns9 ' erinnert : »Man s telle bei einer angenommenen Zahl von 1000 Studenten in einer 
Fakuhät mindestens 30 Repetitoren mi t de.n genannten Qualifikationen ein J die sich hauptamt­
lich (I) der Ausbildung der Studenten widmen. Ich sage voraus, daß dann die Zahl der 

freiberuflichen Repe.titoren dahinschmelzen wird wie Schnee in der Sonne<'. 

Vlll. Ergebnis 

Bis dahin bleibt es bei der systemstabilisierenden Funktion des Repetitors, der den 
Zu- und Mißstand zementiert, daß die staatliche Juristenausbildung insoweit - was 
letztinstanzlieh vom 2. Senat des Bundesverwaltungsgerichtes9' bestätigt wurde -
nicht einmal den Minimalanspruch auf Vollständigkeit erhebt. Eine Theorie, die das 
Recht als autopoietisches System begreifen wollte, hätte hier schon auf einer internen 
Beobachtungsebene reiches Anschauungsmaterial. Selbstreferentiell wird dieser 
Fehler im System von Generation zu Generation weitergereicht, ohne daß dieses 
Rechtssystem Veranlassung sähe, sich selbst zu regulieren; vielmehr wird die Irratio­
nalität außeruniversitärer, aber doch systemimmanenter Einflußnahme institutiona­
lisiert9J • Kommunikation in diesem Bereich mac ht derzeit vor allem leider noch 
eines: sie kommuniziert9', Dies alleine schadet nicht, jedenfalls dann, wenn man wie 
ehedem Strukturen und Interferenzen ausschließlich beobachten will. Unwiderspro­
chen darf dann aber eine Sicht der Dinge nicht bleiben, die letztlich nur dasjenige 
reflektiert, was sie vorgibt, im Medium kommunikativen Handelns reformieren zu 
wollen: Ein Unbehagen in der (Rechts-)Ku.ltur, über welches uns schon der von 
Frankenberg9> in Bezug genommene Freud96 lehrt, man vorurteilsfrei nachdenken 
solle, um nicht dem Irrglauben zu verfallen, »unsere Kultur sei das Kostbarste, was 
wir besitzen oder erwerben können, und ihr Weg müsse uns notwendigerweise zu 
Höhen ungeahnter Vollkommenheit führen«. 

91 Bom .. ",mn (0. Fn. 66), S. 7)9. 
92 BVerwGE 78, 'I" 'I) (- NJ\'(/ '988, S. ")9 rr. , 1>60), das VG Koblenz als Vonn,,"nz (0. Fn. 6" S. 48) 

U.3. darin bestatigend, daß sich die Tatigkeiren als Richler und Repetito r harmonisch ergänzen. Auf 
dieser Linie schon die Entscheidung des Prt uß. OVe,jW 1932. S. 2930 Fr. , 293). wo anC"stiert wurde, die 
GleiC"hanigkeit der Tätigkeit von Repl'titor und HoC"hschullehrer moge .. nach dem Inhalt und der Me­
thode ( ... ) anerkannt werden ... Mogliche Gründe hierfür im noch immer aktuellen und unbewahigten 
Thcorie-Pru is-Paradigm'J. , etwa bei Hermisson. ]uristenausbiJdung: Über die Notwendigkeit der Mit­
wirkung von Praktikern an den Univcrsit3ten, ZRP 1983, S·36H., 37. 

9) Vgl. bereits BLmke/ B"iggemeu,,, (0.Fn.45), S.,)8ff. 
94 Vgl. LI.hmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankiurt, 1991, S. 11 H. sowie Kargi, Kommunika~ion 

kommuniziert. Rt!chulhl."Oric 1990, S. 352 Ff. Bezeichnend die unfreiwillige Komik des Berichtes über die 
Lottumer Tagung 1990 von Spoo, Plädoyers für eine neu organisienc jurist~nausbildu ng. Frankfurter 
Ru.ndschau v. S. 11 . 90: »Minister Krum5iek beknftigle, es sei notwendig, Art und Umfang der Prüfun­
gen zu uberprüfen.r. 

95 Fr-ankenherg (0. Fn. I). S. 249. 
96 Freud, DJS Unbehagen in der Kultur, Frankfurt, 1972, S. 128. 
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